
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe An- und Zugehörige! 
Aufgrund der aktuellen Verordnung vom 7.4.2021 der österreichischen 

Bundesregierung gelten ab Donnerstag, 8.4.2021 folgende 

Besuchsregelungen. 

 

Jede/r Bewohner*in kann viermal pro Woche je zwei Besucher*innen 

empfangen. (Anmeldung, das Mitbringen eines negativen 

Testergebnisses sowie Hygieneregelungen bleiben aufrecht!)  

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Besuchstermin online unter 

www.cs.at/meinbesuchstermin.  

 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Virusmutationen sind die 

Hygienemaßnahmen, Masketragen, Händedesinfektion, Abstandhalten und 

vor allem TESTUNGEN nach wie vor sehr wichtig und entscheidend für die 

weiteren Maßnahmen in Bezug auf Besuche unserer Bewohner*innen. 

 

BESUCHSREGELN 

• TESTPFLICHT: Im Sinne von allen, die hier wohnen, arbeiten und zu Ihrer 

 BESUCHSMÖGLICHKEITEN 
     während der COVID-19 Pandemie 



eigenen Sicherheit: LASSEN SIE SICH VOR JEDEM BESUCH TESTEN. 

Machen Sie vom aktuellen kostenlosen Testangebot Gebrauch. 

 

Kostenlose Testmöglichkeit für Besucher*innen in Pflegeheimen:  

Teststraße: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien.  

Mit Voranmeldung!  

 

• Maskenpflicht: Alle Besucher*innen durchlaufen beim Eingang den 

Gesundheitscheck und weisen einen PCR-Test (nicht älter als 72 

Stunden) oder einen Antigentest (nicht älter als 48 Stunden) beim 

Eintritt vor.  

•  Bitte bringen Sie Ihre FFP2-Maske (ohne Ventil) mit und tragen Sie 

diese durchgängig bei Ihrem Besuch in unserem Haus. 

• Es ist nicht möglich, dass Sie im Haus Speisen oder Getränke 

konsumieren. Unsere Bewohner*innen dürfen selbstverständlich auch in 

der Cafeteria essen und trinken.  

• Halten Sie sich bei all Ihren persönlichen Kontakten an die geltenden 

Richtlinien. 

• Kommen Sie nicht ins Haus, wenn Sie – auch nur geringe – 

Krankheitszeichen spüren. 

• Waschen oder desinfizieren Sie regelmäßig Ihre Hände. 

• Niesen oder husten Sie in Ihre Ellenbeuge. 

• Halten Sie mind. 2 Meter Abstand zu Ihrem Angehörigen und zu 



anderen Personen. 

 

Die Besuchsregelungen sind durch eine Verordnung des Sozialministeriums 

geregelt. Wenn es nicht möglich ist, diese Regelungen einzuhalten, müssen 

wir leider ein Besuchsverbot aussprechen. 

 

Der offene Mittagstisch und die Cafeteria sind bis auf Widerruf nicht 

öffentlich zugänglich. 

 

Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um gut mit Ihnen und Ihren An- 

und Zugehörigen durch diese Pandemie zu kommen.  

Gerne unterstützen wir die Bewohner*innen beim Kontakthalten mit Ihnen 

durch telefonieren und skypen (wo dies möglich ist).  

  
     Danke für Ihre Zusammenarbeit! #gemeinsamschaffenwirdas 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Robert Oberndorfer 

Geschäftsführer                 Wien, 8.4.2021 

 


